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Einleitung 

Die vorliegende Untersuchung will zeigen, daß die Akzessorietät notwen-
dig ist für ein Pfandrecht, das auf der Grundlage der gemeinrechtlichen 
Dogmatik steht. 

Die Akzessorietät dinglicher Sicherungsrechte ist in der rechtswissen-
schaftlichen Literatur wenig behandelt worden. Gegen Ende des vorigen 
Jahrhunderts hatten vier umfangreichere Abhandlungen die Akzessorietät 
des Pfandrechts zum Thema. Die erste, "Über die accessorische Natur des 
Pfandrechts" von H. Schott, erschien im Jahre 18771. Die Akzessorietät war 
danach Gegenstand von drei Dissertationen, die alle im Jahre 1895 erschie-
nen2. Danach behandelte Gadow die Akzessorietät des Fahrnispfands in 
einem Aufsatz, der sich mit der Darstellung der Pfandrechte in Hecks Lehr-
buch des Sachenrechts auseinandersetzte (s. u. 1. Kap. II 5)3. Mit Ausnahme 
der Abhandlung von Schott (dazu 3. Kap. IV) geben diese Untersuchungen 
im wesentlichen den jeweils zu ihrer Zeit herrschenden Meinungsstand wie-
der. 

Die Darstellungen des geltenden Sachenrechts gehen regelmäßig mehr 
oder minder ausführlich auch auf die Akzessorietät der Pfandrechte ein. 
Besonders eingehend hat sich Heck in seinem Lehrbuch des Sachenrechts 
mit ihr befaßt, der im Ergebnis allerdings ein Akzessorietätsdogma leugnet. 
In letzter Zeit haben Medicus4 und Gernhuber5 den Akzessorietätsgrundsatz 
- unter Einschluß der Akzessorietät der Bürgschaft - in Übersichten dar-
gestellt. 

Ein Vergleich der Darstellungen ergibt den Befund, daß über die Akzesso-
rietät des Pfandrechts kaum eine gesicherte Aussage gemacht werden kann. 
Alle Darstellungen stimmen darin überein, daß das Pfandrecht in bestimm-
ten Beziehungen mit der Forderung, die es sichert, verknüpft ist. Über diese 
sehr allgemeine Feststellung hinaus gibt es in der Literatur aber nur noch 

1 Jherings Jahrbücher 15 (1877), S. 1ff. 
2 Petzall, Die Abweichungen von der accessorischen Natur des Pfandrechts, Diss. 

Göttingen 1895; Baum, Der accessorische Charakter des Pfandrechts, Diss. Erlangen 
1895; Siller, Der accessorische Charakter des Pfandrechts nach römischem Recht und 
den modernen Hypothekenordnungen, Diss. Erlangen 1895. 

3 Die Akzessorietät des Fahrnispfandrechts, Jahrbuch der Akademie für Deutsches 
Recht 1938, S. 111ff. 

4 JuS 1971, S. 497ff. 
5 Bürgerliches Recht, S. 101ff. 
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eine Vielzahl auseinanderstrebender Meinungen. Es besteht keine Einigkeit, 
ob die Akzessorietät überhaupt nötig ist, um die Bindung des Pfandrechts 
an die Forderung zu erklären. Auch dort, wo von einer besonderen Bindung 
ausgegangen wird, sind die Ansichten zu Wirkungsweise und Umfang der 
Bindung verschieden. Im Einzelfall, beim gutgläubigen Erwerb der Hypo-
thek nach § 1138 beispielsweise, ist streitig, ob die gesetzliche Regelung den 
Akzessorietätsgrundsatz bestätigt oder ihm widerspricht. 

Die Auseinandersetzung mit der Akzessorietät des Pfandrechts hat eine 
besondere Schwierigkeit. Die Akzessorietät ist ein Teil der Pfandrechtskon-
struktion. In der Konstruktion des Pfandrechts ist aber bei weitem nicht nur 
die Akzessorietät problematisch. Ungeklärt ist bis heute, ob die verschiede-
nen Formen des Pfandrechts überhaupt in einer einheitlichen Konstruktion 
erfaßt werden können. Zu den ungelösten Fragen gehört beispielsweise, ob 
das Forderungspfandrecht wie das Sachenpfandrecht als dingliches Recht 
verstanden werden kann. Wenn das Pfandrecht an einer Forderung selbst 
ein obligatorisches Recht ist, wird man zwei verschiedene Pfandrechte, ein 
dingliches Sachenpfandrecht und ein schuldrechtliches Forderungspfand-
recht annehmen müssen6• 

Im vorigen Jahrhundert war die Konstruktion des Pfandrechts heftig 
umstritten. Der Streit brachte aber keine Lösung, die sich allgemein durch-
gesetzt hätte. Resignation klang an, wenn Exner schließlich feststellte, daß 
der Kreis möglicher Konstruktionen nunmehr abgeschritten sei7. Kohler 
verwarf in einem Bausch alle ihm vorliegenden Versuche, das Pfandrecht zu 
konstruieren8• 

Das Bürgerliche Gesetzbuch brachte für die Pfandrechtsdiskussion kei-
nen Fortschritt; es entschied die Probleme nicht. Es komplizierte die Situa-
tion noch, indem es Grund- und Fahrnispfandrecht auseinanderzog. Die 
Trennung von Hypothek, Grundschuld und Fahrnispfand stellt auch die 
Einheit des Sachenpfandrechts in Frage. Zwar spricht man heute in weitge-
hender Übereinstimmung von Pfandrechten als "dinglichen Verwertungs-
rechten" , über die Gleichartigkeit oder Verschiedenheit der dogmatischen 
Konstruktion ist mit dieser Kennzeichnung aber noch nichts gesagt9• 

Seit dem Beginn der Diskussion im vorigen Jahrhundert sind die Versu-
che, eine dogmatisch befriedigende Konstruktion für das Pfandrecht zu fin-
den, regelmäßig auf dieselbe Schwierigkeit gestoßen. Das Pfandrecht sperrt 
sich gegen eine Einordnung in die herkömmliche Systematik der subjekti-

6 Vgl. Larenz, AT, § 13 II 10. 
7 Exner, S. 5; vgl. die Darstellung bei Wiegand, Entwicklung, S. Hf. 
a Kohler, Forschungen, S. 44. 
9 Eine Übersicht der Konstruktionsversuche gibt Lübtow in den Fußnoten, s. insb. 

Fn. 46, 48,49, 68. 
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ven Rechte. Der Rahmen der subjektiven Rechte mit seiner Einteilung in 
dingliche und persönliche oder absolute und relative Rechte scheint für das 
Pfandrecht zu eng. An dieser Stelle muß jeder Versuch einer Lösung des 
Pfandrechtsproblems ansetzen10. 

Die Auseinandersetzung mit der pfandrechtlichen Akzessorietät hat Vor-
aussetzungen auf zwei Ebenen. Die Akzessorietät ist in die Konstruktion des 
Pfandrechts einzuordnen, das Pfandrecht wiederum muß in einem System 
der subjektiven Rechte erklärt werden. Darin, daß die Voraussetzungen auf 
beiden Ebenen nicht geklärt sind, liegt wohl der Grund für die Zurückhal-
tung der Wissenschaft. Die Akzessorietät blieb im Schatten anderer Pro-
bleme, die vorrangig zu lösen warenll . 

Die nicht geklärten Voraussetzungen geben dem Thema "Akzessorietät" 
aber auch einen besonderen Reiz. Es zeichnen sich zwei mögliche Ergebnisse 
ab: Es kann sich ergeben, daß die Akzessorietät nur ein Notbehelf ist. In 
einer nicht durchschauten dogmatischen Situation hat man zur Akzessorie-
tät gegriffen, um eine Lücke in der Pfandrechtskonstruktion zu schließen. 
Es kann aber auch sein, daß die Akzessorietät Schlußstein einer folgerichti-
gen Konstruktion ist. In beiden Fällen läßt sich aber erwarten, daß aus der 
Untersuchung der Akzessorietät, die an einem vorgeschobenen Punkt der 
rechtlichen Systematik steht, Aufschlüsse für unser Verständnis des Pfand-
rechts wie auch des subjektiven Rechts zu gewinnen sind. 

Die vorliegende Untersuchung hat ihren Schwerpunkt in der Diskussion 
der Gemeinrechtswissenschaft des vorigen Jahrhunderts, in der unser Ver-
ständnis des Pfandrechts geprägt worden ist. Den Weg zum Zustand des gel-
tenden Rechts verfolgt sie über die Entwicklung der preußischen Gesetz-
gebung, in der die Ausgestaltung der Grundpfandrechte im Bürgerlichen 
Gesetzbuch maßgeblich vorbereitet wurde12• Die Untersuchung will auf 
diesem Wege zur Klärung der Grundlagen unseres geltenden Rechts beitra-
gen. 

10 Vgl. Wiegand, Entwicklung, S. 14. 
11 Vgl. Wiegand, Entwicklung, S. 10 Fn. 50; vgl. auch dessen Mahnung zur rechts-

politisch notwendigen Klärung der anstehenden Probleme in Wiegand, Akzessorietät. 
12 Für einen Überblick über die Entwicklung in den übrigen Partikularrechten und 

für die herausragende Bedeutung der Entwicklung in Preußen vgl. Buchholz, Quellen, 
insb. S. 257ff. 


